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Antrag 

der Abgeordneten Gerd Mannes, Franz Bergmüller, Uli Henkel, Ferdinand Mang, 
Dr. Ralph Müller, Josef Seidl und Fraktion (AfD) 

Gastronomie im Freistaat retten – Hygienekonzept der Staatsregierung unver-
züglich zurücknehmen 

Der Landtag wolle beschließen: 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, das kürzlich verabschiedete „Hygienekonzept 
Gastronomie“ unverzüglich vollständig zurückzunehmen. 

Damit einhergehend wird die Staatsregierung aufgefordert, den Menschen im Freistaat 
wieder mehr Eigenverantwortung zuzugestehen und dafür die Ausgestaltung von Hygi-
eneregeln vollständig den Bürgern und Unternehmen zu überlassen. 

 

Begründung: 

Die Coronavirus-Infektionszahlen gehen seit zwei Monaten kontinuierlich zurück. Ge-
messen an den Fallzahlen und Todesfällen war „Corona“ damit deutlich weniger tödlich 
als vergangene Grippewellen und verschonte im Gegensatz zu diesen auch Kinder wei-
testgehend.12 Die Infektion mit dem Coronavirus bleibt damit eine potenziell tödliche 
Erkrankung, jedoch eben nicht tödlicher als bereits in der Vergangenheit aufgetretene 
epidemische Ereignisse. Die Zahlen des Robert Koch-Instituts zeigen darüber hinaus, 
dass der Höhepunkt der Ausbreitung bereits Mitte März 2020 überschritten wurde – 
lange vor Einführung der Grundrechtsbeschränkungen und ganz ohne Maskenpflicht 
oder Abstandsregelungen.3 Die Ende März 2020 beschlossenen Maßnahmen waren 
also nicht nur weitgehend unwirksam, sondern kamen auch noch einen ganzen Monat 
zu spät. Das Gefährdungspotenzial für die Gesamtbevölkerung wurde also seitens der 
Staatsregierung überschätzt. Sowohl der Lockdown als auch die aktuell geltenden Maß-
nahmen waren damit weitgehend überflüssig und sogar schädlich, wie die massive Re-
zession im Freistaat mittlerweile eindrücklich beweist. 

Besonders verheerend wirken sich die Beschlüsse der Staatsregierung auf die Gastro-
nomie aus. Die zweimonatige Zwangsschließung hat hier bereits tausenden Betrieben 
ihre Existenzgrundlage genommen. Nun wurden für gastronomische Unternehmen 
zwar erste Lockerungen beschlossen, jedoch mit vollkommen realitätsfernen Auflagen. 
Das sogenannte „Hygienekonzept Gastronomie“ der Staatsregierung schreibt den Be-
trieben weitestgehend unerfüllbare Arbeitsabläufe vor und schafft für Gäste gleichzeitig 
eine derart unangenehme Atmosphäre, dass sich dies wohl kaum jemand freiwillig an-
tun dürfte.4 Formal hat die Staatsregierung damit den Betrieben zwar ihre unternehme-
rische Tätigkeit wieder erlaubt, de facto aber wird sich die Gastronomie mit diesen Vor-
schriften nicht von der Krise erholen können, weil die Betriebskosten steigen und die 
Gästezahlen gering bleiben dürften. Es ist daher dringend Zeit für mehr Eigenverant-
wortung, sowohl für die Bürger als auch für die Unternehmen. Bayern ist ein Freistaat 
und keine Hygienediktatur. 

 

                                                           
1 https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/106375/Grippewelle-war-toedlichste-in-30-Jahren 
2 https://www.aerztezeitung.de/Medizin/Influenza-Bis-zu-650000-Tote-durch-Atemwegserkrankungen-

306776.html 
3 https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/EpidBull/Archiv/2020/Ausgaben/17_20.pdf?__blob=publicationFile 
4 https://www.stmwi.bayern.de/fileadmin/user_upload/stmwi/Publikationen/Themenblaetter/2020-05-15_Hy-

gienekonzept_Gastronomie.pdf 
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Beschlussempfehlung und Bericht 

des Ausschusses für Gesundheit und Pflege 

Antrag der Abgeordneten Gerd Mannes, Franz Bergmüller, Uli Henkel u.a. und 
Fraktion (AfD) 
Drs. 18/8283 

Gastronomie im Freistaat retten - Hygienekonzept der Staatsregierung unver-
züglich zurücknehmen 

I. Beschlussempfehlung: 

A b l e h n u n g  

Berichterstatter: Andreas Winhart 
Mitberichterstatterin: Dr. Beate Merk 

II. Bericht: 

1. Der Antrag wurde dem Ausschuss für Gesundheit und Pflege federführend zu-
gewiesen. Weitere Ausschüsse haben sich mit dem Antrag nicht befasst. 

2. Der federführende Ausschuss hat den Antrag in seiner 32. Sitzung am 23. Juni 
2020 beraten und mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 B90/GRÜ: Ablehnung 
 FREIE WÄHLER: Ablehnung 
 AfD: Zustimmung 
 SPD: Ablehnung 
 FDP: Ablehnung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 

Bernhard Seidenath 
Vorsitzender 
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Beschluss 

des Bayerischen Landtags 

Der Landtag hat in seiner heutigen öffentlichen Sitzung beraten und beschlossen: 

Antrag der Abgeordneten Gerd Mannes, Franz Bergmüller, Uli Henkel, Ferdinand 
Mang, Dr. Ralph Müller, Josef Seidl und Fraktion (AfD) 

Drs. 18/8283, 18/10126 

Gastronomie im Freistaat retten – Hygienekonzept der Staatsregierung unverzüg-
lich zurücknehmen 

A b l e h n u n g  

Die Präsidentin  

I.V. 

Karl Freller 

I. Vizepräsident 

 



Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Zweiter Vizepräsident Thomas Gehring



Zweiter Vizepräsident Thomas Gehring: Ich rufe den Tagesordnungspunkt 4 auf:

Abstimmung

über Europaangelegenheiten, Verfassungsstreitigkeiten und Anträge, die gemäß 

§ 59 Abs. 7 der Geschäftsordnung nicht einzeln beraten werden (s. Anlage)

Hinsichtlich der jeweiligen Abstimmungsgrundlagen mit den einzelnen Voten der Frak

tionen verweise ich auf die Liste.

(Siehe Anlage)

Wer mit der Übernahme seines Abstimmungsverhaltens bzw. des jeweiligen Abstim

mungsverhaltens seiner Fraktion entsprechend der Liste einverstanden ist, den bitte 

ich um das Handzeichen. – Das sind alle Fraktionen. Gibt es Gegenstimmen? – Sehe 

ich keine. Enthaltungen? – Der fraktionslose Abgeordnete Swoboda. Damit übernimmt 

der Landtag diese Voten.
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